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8. G.set:z: Dienst- und ll<soldungsredit der Kindergärtne<innen des Landes (der Stadt) Wien (Kindergärtnerinneo
Dierutrechtsüberleitungi;gesett). 

8. 
Gesetz vom 31. Jänner 1964, womit das 
Dienst- und Besoldungsredrt der Kindergärt
nerinnen des Landes (der Stadt) Wien 
geregelt wird (Kindergärtnerinnen-Dienst-

rechtsüberleitungsgesetz). 

maß von Stufendifferenzen sind entsprechend zu 
berücksichtigen. Soldie Srufendifferenzen zählen 
auf die im § 12 Abs. 2 der Besoldungsordnung 
für die Beamten der Bundeshauptstadt Wien an
geführte Zeit. 

Absdinitt m 
Ein am 31. Jänner 1%4 bestandenes defutltives 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: öffentlich-reditliches Dienstverhältnis gilt als de-
Absdmitt I finitives Dienstverhältnis im Sinne des § 17 der 

Die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstver- Dienstordnung für die Beamten der Bundeshaupt
hältnis zum Land (zur Stadt) Wien stehenden stadt Wien. Ein am 31. Jänner 1964 bestandenes 
Kindergärtnerinnen werden mit Wirksamkeit provisorisches öffentlicb-recht1idies Dienstverhält
vom 1. Februar 1964 der Dienstordnung für die nis wird unbeschadet der Bestimmungen des Ab
Beamten der Bundeshauptstadt Wien (Beilage A sdinittes I frühestens mit 1. Jänner 1965 defi
der Beilage l zum Gesetz, betreffend das Dienst- nitiv im Sinne des § 17 der Dienstordnung für 
redit der Beamten der Stadt Wien, LGBI. für die Beamten der Bundeshauptstadt Wien. 
Wien Nr. 34i1951, in der geltenden Fassung) Unbesdiadet der ßestimmungcn des Ab
unterstel!t. Mit dem gleidien Zeitpunkt gelten schnittes I findet § 26 Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 
im Dienst des Landes {der Stadt) Wien nadt 1956 bis 31. Juli 1964 weiterhin Anwendung. 
Vollendung des 18. Lebensjahres zurückgelegte Abschnitt IV 
Dienstzeiten als gemäß S 16 • Abs. 1 lit. a und Personen, die Ruhe(Versorgungs)geniisse nacb 
S 16 b Abs. 1 lit. a der Dienstordnung für die den bisher für die Kindergärtnerinnen geltenden 
Beamten der Bundeshauptstadt Wien ange- Bestimmungen bezogen haben, erhalten ab t. Fe
rechnet. Sonstige bereits angerechnete Zeiten bruar 1964 jene pension.recbtliche Stellung, die 
g~lten als auf Gr!'nd der ents~_rech.enden Be- sidi bei sinngemäßer Anwendung der Bestim
st1mmungen der Diensto~dnung fur die. Beamten; mungen der Abschnitte I und II ergibt; auf diese 
der Bundeshauptsuidt Wien und der hierauf er- · Personen finden die Bestimmungen des § 3 
gangenen Verordnungen angerechnet. zweiter Satz der Dienstordnung für die Beamten 

Abschnitt II 

Kindergärtnerinnen, die am 31. Jänner 1964 
einen gemäß den Bestimmungen des Gehalts
gesetzes 1956 mit Verwendungsgruppe L 3 be
werteten Dienstposten innehaben, werden auf 
einen gemäß den Bestimmungen der Besoldungs
ordnung für die Beamten der Bundeshauptstadt 
Wien mit Verwendungsgruppe L b bewerteten 
Dienstposten übergeleitet. 

Die bezugsrechtliche Stellung richtet sich nadi 
der am 31. Jänner 1964 innegehabten Gehalts
stufe; die weitere Vorrückung gemäß § 8 der 
Besoldungsordnung für die Beamten der Bundes
hauptstadt Wien richtet sich nach dem am 
31. Jänner 1964 maßgeblichen Tag gemäß § 8 
Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956. Zulagen im Aus-

der Bundeshauptstadt Wien und die Bestim
mungen der Besoldungsordnung für die Beamten 
der Bundeshauptstadt Wien sinngemäß Anwen
dung. Soweit bisher Dienstzulagen (Zulagen) in 
die Ruhegenußbemessungsgrundlage einbezogen 
waren, richten sich Anspruch und Ausmaß der 
Dienotzulagen (Zulagen) nach den Bestimmungen 
der Besoldungsordnung für die Beamten der 
Bundeshauptstadt Wien. Die Einreihung in eine 
der Zulagengruppen bestimmt sich nach dem 
Zeitpunkt der Ruhestandsversetzung. 

Abschnitt V 
Dieses Gesetz tritt mit 1. Februar t 964 in 

Kraft. 

Der Laru:lcdtauptroinn: 
}rum 

Der Landesamtsdirekr:or: 
Ertl 
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